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A» tüchnSri!.
Reichsgetreideordnttng

für die Ernte 1920.
(3. Fortsetzung).

§ 39. Die Gemeinde hat dafür zu sorgen,
daß alle« aus ihrem Bezirk abzuliefernde Getreide
der ReichSgrtreidestelle oder, wenn die Gemeinde
in dem Bezirk eine» selbstliefernden Kommunalver-
bande« liegt (§ 33), dem Kommunalverbandezur
Verfügung gestellt wird.

Die Gemeinde har nach den Anweisungen de»
Kommunalverbande« dir Ablieferung zu fördern,
insbesondere die Kommissionäre beim Erwerbe de»
Getreide« zu unterstützen Aus Verlangen de« Kom¬
munalverbande« hat sie nach deffen Anweisungen
sür die im Gemeindrbrzirke gelegenen landwirtschaft¬
lichen Betriebe Wirlschasttkarten fortlaufend zu
führen (8 96). Sie hat der Reichsgetreidestelle
und deren Beauftragten auf Verlangen di« Einsicht
in die Wirtschaft»karten und die dazu gehörenden
Aufzeichnungen zu gestalten.

8 40. Die Gemeinde hastet dafür, daß die
nach8 94 Abs. 9 ihr oder ihren landwirtschaft¬
lichen Betrieben zur Lieferung aufgegebenen Mengen
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Sie kann
die ihr z»r Lieferung aufgegebenen Mengen auf
i,re landwirtschaftlichen Betriebe umlegen.

Die über die zur Lieferung aufgegebenen Mengen
hinaus verfügbaren Mengen hat die Gemeinde so¬
bald wie möglich zweck« Ablieferung dem Kommunal-»
verband anzumelden.

8 41. Hat die Gemeinde ihre Ablieferungs¬
pflicht nicht erfüllt und macht der Kommunalver¬
band von seiner Befugnis nach8 25 Abs. 3, die
Kürzung auf die Gemeinden zu verteilen, Gebrauch,
so kann die Gemeinde die Kürzung derart auf ihre
landwirtschaftlichen Betriebe verteilen, daß in erster
Linie diejenigen betroffen werden, die ihre Abliefe»
rung»pfllcht nicht erfüllt haben. Die Gemeinde
kann innerhalb ihrer VerteiligungSbefugni« auch die
Lieferung anderer Bedarfsgegenständeden Betrieben
gegenüber einschränken oder cinstellen.

8 42. Die Gemeinde wird sür ihr« Tätigkeit
nach 88 38, 39 von dem Kommunalverbande ge
maß der Vorschrift im8 30 Abs. 1 Satz 2 entschädigt.

IV . Enteignung
8 43. Da» Eigentum an beschlagnahmten

Vorräten kann aus Antrag durch Anordnung der
zuständigen Behörde auf die Reichsgetreidestelle oder
den von dieser bezeichneten Kommunalverband über-
tragen werden (Enteignung). Der Antrag wird
von der Reichsgetreidestelleoder von dem Kommunal-
verbände, für den beschlagnahmt ist, gestellt.

8 44. Bei Unternehmern landwirtschaftlicher
Betriebe ist vor der Enteignung sestzustellen, welche
Vorräte sie nach den 88 8, 9, 10 für die Zeit
bi» zum 15. August 1991 zur Ernährung der
Selbstversorger, zur Fütterung und zur Bestellung
verbrauchen dürfen. '

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe
ist ferner da» in ihrem Betriebe gewachsene Saat-
gut sestzustellen, soweit st« nach den gemäß 8 3
erlaffenen Bestimmungen allgemein zur Veräußerung
von Saatgut berechtigt sind.

Diese Vorräte sowie die Vorräte nach8 94
Abs. 3 sind aurzusondrrn und von der Enteignung
aurzunehmen; sie werden mit der Aussonderung
von der Beschlagnahme nicht frei.

Die Enteignung kann auch für die gesamten
Vorräte de» Unternehmel» au»gesprochen werden.
In diesem Falle ist der Erwerber verpflichtet, nach¬
träglich die Aussonderung gemäß Abs. 3 vorzunrhmen
und die ausgesondertrn Mengen, vorbehaltlich der
Vorschrift im 8 71 Abs. 2, dem Unternehmer zu-
rückzugebrn. Mit der Rückgabe fallen sie wieder
unter die Beschlagnahme.

Dienstag , den 27 , Juli . 1920. 55. Jahrgang.

8 45. Die Anordnung, durch die enteignet wird,
kann an den einzelnen Besitzer oder an alle Besitze?
de» Bezirke» odcr eine» Teile» de»Bezirke» gerichtet
werden; im erstercn Falle geht da» Eigentum über,
sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht, im letz¬
teren Falle mit Ablauf de» Tage» nach Ausgabs
de» amtlichen Blatte», in dem die Anordnung amt¬
lich veröffentlicht wird.

8 48. Der Erwerber hat für die überlassenen
Vorräte einen angemessenen Prei« zu zahlen.

Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festge¬
setzt sind, wird der Prei» unter Berücksichtigung
de» zur Zeit der Enteignung geltenden Höchstpreise»
sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte
nach Anhörung von Sachverständigen von der hö¬
heren Vekivaltung-behörde endgültig festgesetzt.
Sie bestimmt darüber, wer die baren Auslagen
de» Verfahren» zu tragen hat.

Bei Gegenständen, für die keifte Höchstpreise
festgesetzt find, tritt an Stelle de» Höchstpreise» ein
Prei», der unter Berücksichtigung der tatsächlich
gemachten Aufwendungen und, soweit die» nicht
möglich ist. durch Schätzung zu ermitteln ist.

. 8 47. Der Besitzer hat die Vorräte, die er
freihändig übereignet hat oder die bei ihm enteignet
oder für verfallen erklärt oder bei Sicherstellung
nach8 72 Abs. 1 Satz 3 in seinem Gewahrsam
bclaffen worden find, zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, bi» der Erwerber sie in seinen Gewahr-
sam übernimmt. Dem Besitzer kann hierfür eine
angemeffene Vergütung gewäbrt werden, die von
der höheren Verwaltungsbehörde im Streitfall end¬
gültig festgesetzt wird.

8 48. Ueber Streitigkeiten, die sich bei dem
Euteignungroerfahlkn und au» der Verwahrung»-
Pflicht(8 47) ergeben, entscheidet die höhere Ver¬
waltungsbehörde endgültig.
V. Verarbeitung de» Getreide » und
Verkehr mit den daraus hergestellten

Erzeugnissen.
8 49. Die Mühlen und sonstigen Betriebe, die

gewerbsmäßig Getreide verarbeiten, haben da» Ge¬
treide zu verarbeiten, da» die Reichsgetreidestelle
oder der selbstwirtschaftende Kommunalverband, in
deffen Bezirk sie liegen, ihnen zuweist oder die sie
im Wege de» 8 8 » erhalten. Sie haben da»
ihnen von diesen Stellen zugewiesene Getreide und
die daran» hergestellten Erzeugniffe zu verwahren
und pfleglich zu behandeln. Weigert sich-ein Be¬
trieb, die Verarbeitung»pfl!cht zu erfüllen, so kann
die zuständige Behörde vre erforderlichen Arbeiten
auf Kosten und mit den Mitteln de« Betrieb«
durch einen Dritten vornehmen laffen.

Die Betriebe find zur Ablieferung der gesamten
Erzeugniffe einschließlich allen Abfall» verpflichtet.
Die» gilt auch, soweit sie Getreide für Selbst¬
versorger verarbeiten.

Bei der Verarbeitung von Getreide für Selbst¬
versorger haben die Betriebe die gemäß8 64 er¬
laffenen Vorschriften zu befolgen.

8 50. Die Beamten der Polizei und die von
der Rttch»getreidestelle, von den Lande»,entral-
behörden oder den von ihnen bestimmten Stellen,
von den Kommunalverbänden oder von derPoltzei-
behörde beauftragte Personen sind befugt, in die
Räume, in denen Getreide oder Mehl verarbeitet
wird, jederzeit, in die Räume, in denen Getreidr
oder darau« hergestellie Erzeugniffe ausb-wahrt,
festgehalten oder verpackt oder die Geschäftsbücher
verwahrt werden oder in denen Getreide oder
daraus hergestellte Erzeugniffe zu vermuten sind,
während der Geschäft«- oder Arbeit»zeit einzutreten,
daselbst Besichtigungen vorzunehmen, Geschästsauf-
zeichnungen einzusehrn, die vorhandenen Vorräte
sestzustellen und nach ihrer Auswahl Proben gegen
Empfangsbestätigung zu entnehmen.

Die Eigentümer der Vorräte und die Besitzer

- > .
der Räume sowie die von ihnen bestellten Betriebr-
Eter und Ausfichttchersonen haben den nach Abs. 1
zum Betreten der Räume Berechtigten auf E»
sordern die Vorräte sowie deren Herkunft, insbe¬
sondere bei Erwerb von Dritten den Veräußerer
nach Namen und Wohnung und den Kausprei«
anzugeben und Auskunft über die Betriebsverhält-
niffs zu erteilen. Sie haben den zum Betrete»
der Räume Lerechtigteu auf Erfordern bei der
Feststellung der Vorräte Hilfe zu leisten, nach deren
Anweisungen Probeverarbeitungen vorzunehmrn und
den Betrieb während der Besichtigung einzustellen.
Wird bte Hilfeleistung, die Probeverarbeitung oder
die Einstellung de» Betrieb» verweigert, so kan»
die zuständige Behörde die erforderlichen Arbeiten
auf Kosten de« Verpflichteten durch Dritte vor¬
nehmen laffen. Unternehmer landwirtschaftlicher
Betriebe sowie deren Betrieb»leiter und Aufficht»-
personen haben insbesondere auf Erfordern Au»,
kunft über Namen und Aufenthalt der Selbst¬
versorger zu geben.

8 51. Die von der Reich»getreidestelle oder
von der Polizeibehörde beauftragten Personen find,
vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und
der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtungen und Geschäftsverhältniffe,
welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen,
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mit¬
teilung und Verwertung der Geschäft»- oder Br«
trieb«geheimniffe zu enthalten.

Kommunalverbände dürfen, unbeschadet der Vor¬
schrift im 8 32 Abs. 3, Getreide nur mit Zu¬
stimmung der Reichsgetreidestelle vermahlen oder
sonst verarbeiten laffen.

8 53. Die Reichsgetreidestelle kann Mahl» und
sonstige Verarbeitungslöhne sowie Vergütungen für
die Verwahrung und Behandlung festsetzen. D»e
Festsetzung von Löhnen ist auch sür die Fälle
zulässig, für dir eine Pflicht zur Verarbeitung
nicht besteht.

Soweit die Reichsgetreidestelle keine Löhne oder
Vergütungen festgesetzt hat, können dir höheren
Verwaltungsbehörden die» tun.

8 54. Die Vereinbarung, daß al» Entgelt
für die Verarbeitung von Getreide, in»befonderr
alt Mahllohn, statt eine» Geldbetrag» oder »eben
einem Geldbeträge die Hingabe eine« Teile« de»
zur Verarbeitung übergebenen Getreide» oder der
darau» hergestellten Erzeugniffe einschließlich de»
Abfall» festgesetzt wird, ist unzulässig. Ebenso ist
e» unzulässig, Getreide verarbeitenden Betrieben
die Menge an Getreide oder Erzeugniffe» einschließ¬
lich de» Abfall« zu überlaffen, die sie bei Her¬
stellung der etwa vereinbarten Pflichtmenge der
Erzeugniffe erübrigen.

8 55. Mehl darf ohne Zustimmung der Reich»,
getreidestelle weder von dem Kommunalverbande
noch von anderen au« de« Bezirk eine» Kommunal,
verband«» in den eine» anderen abgegeben werden.

Mehl darf innerhalb de» Bezirke» eine» Kom«
munalverbande« ohne Zustimmung der Reich»»
getreidestelle nur nach Maßgabe der für den Kom¬
munalverband bestehenden Bestimmungen über die
Berbrauch»regelung abgegeben werden.

Die Rücklieferung von Mehl an die Reich«-
getreidestelle nach 8 36 unter a wird hiervon
nicht berührt.

8 56. Wird Getreide von einem Kommunal¬
verband oder von einem Selbstversorger zum Au»,
mahlen»ugewiesen, so ist die Kleie an den«om-
munalverband oder an den Selbstversorger zurück¬
zugeben. Da» gleiche gilt sür die Spelzspre«.

Die Reichsgetreidestelle hat die beim Ausmabl-n
ihre» Getreide» entfallende Kleie der Bezunsoer»
einigung der Deutschen Landwirte, G. m. b. tz.
zur Verfügung zu stellen.

Die au» dem Getreide der Reich»schutz»erwal-
tung entfallende Kleie ist der Bezug»oerrtnigung.



btt Deutschen Landwirte , G . m . b. H . zur Ver¬
fügung zu stellen - soweit ste nicht von dieser Ver - -
waltung für den eigenen Bedarf beansprucht wird.

_ (Fortsetzung folgt ) .
jBefanntntadmng.

Auf Anordnung de« Herrn Regierungspräsidenten
zu Wie «badrn wird durch den Herrn Krri »ti «rarzt
zu Ustngrn am Donnerstag , de « 29 . d . Mts . ,
vormittag « S Uhr auf dem Marktplatz zu Ufingen
eine «jährige bra « « e Stute (Belgier ) öffmt»
lich meistbietend versteigert werden . Die Verftetge»
ruvg «bedingungen liegen vor der Versteigerung
bei dem Herrn Krei «tierarzt zur Einsichtnahme offen.

Ustnge », den 34 . Juli 1930.
Der Landrat . v . Bezold.

An die Herren Bürgermeister de« Kreise «.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die ihnen

mit nächster Post zugehenden Liften über die im
laufenden Jahre zu erhebende Kreishundesteuer vom
31 . Juni bi« 13 . August diese « Jahre , öffentlich
au «zulegen und den Begmn und den Ort der Offen¬
legung vor dem 31 . Juli d. I «. auf ort «übiiche
Weise bekannt machen zu laffen . Die erfolgte
Offenlage ist auf der Liste zu bescheinigen.

Rach Beendigung der Au «legung ist die L ste
dem Gemeinderechner mit der Weisung zu behän-
digen . die erste Hälfte der Hundesteuer sofort zu
erheben und bi« zum 30 . August d. I ». nach Ab¬
zug von 3 «/ , Hebgebühren an Oie Kreirkommunal-
kaffe hirrselbst abzuliefern.

Ufingen , den 33 . Juli 1930.
Der Borsttzende de« Krei «aurschuffe « .

v . Bezold.

«ekarrntmachnng
vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung

durch den verstärkten Landesausschuß erkläre ich
mich hierdurch damit einverstanden » daß auch für
solche Rinder Entschädigungen aus dem mir unter-
pehenden Rindvieh . EnljchäoigungSfondS gezahlt wer.
den , bei denen von dem Besitzer zur Notjchlachtung
geschritten wird , weil eine dauernde Abheilung der
Maul - und Klauenseuche nicht zu erwarten steht,
oder bei denen ihr baldiges Eingehen aus Anlaß
der Seuche zu befürchten ist. Voraussetzung für
die Gewährung der Entschädigung ist jedoch, daß
nach der Notjchlachtung von dem KreiStierarzt an
dem Tiere Maul - und Klauenseuche in vorgeschritte¬
nem Zustand « festgestellt wird.

Auf die nach der Feststellung der Seuche zu
gewährende Entschädigung kommt der Erlös für
da « notgeschlachtete Tier zur Anrechnung . Die
kreiStterärztliche Untersuchung , die Ausstellung der
Zerlegung - Niederschrift , die Abschätzung pp . hat in
der für gefallene Tiere vorgejchrtebenen Weise zu
erfolgen . Der Schätzungsverhandlung ist eine Be.
fchetutgung der Ort - Polizeibehörde über die Höhe
de« Erläse « beizusügen.

Wiesbaden , den 21 . Juni 1920.
Der Landeshauptmann.

Au die Herren Bürgermeister de« Kreise «.
Die Schlachtung der Tiere erfolgt immer im

Seuchengehäft . Nach der Schlachtung ist das Fleisch
bi« zur krei- tierärztlichen Untersuchung an Ort und
Stelle zu belasten . Köpfe und Füße müffen unter
allen Umständen im Seuchengehöft ausbewahrt werden,
damit die Seuchenfeststellung zwecks Beantragung
der Entschädigung erfolgen kann . Nach der Schlach¬
tung haben die dabei beteiligten Personen eine
Desinfektion ihre » Schuhwerks vorzunehmen . Dem
Herrn KreiStierarzt ist in jedem Falle durch Depesche
(nicht Telefon ) sofort Mitteilung zu machen.

Diese Notschlachtungen müssen wie olle Not-
fchtochtungen telefonisch der Fleischstell « nach der
Beschau augezeigt werden.

Ufingen , den 39 . Juni 1920.
Der Landrat . v . Bezold.

«nsführnngsanweisnng
zu der Verordnung über Frühdrusch vom 30.

Juni 1930 . (Reichr -Gesetzbl . S . 13ö3 .)
Auf Grund de« 8 7 der Verordnung über

Frühdrusch vom 30 . Juni 1930 - Reich »' Gesttzbl.
S . 1353 — wird zu deren Ausführung folgende»
bestimmt:

I . Kommunaloerbände im Sinne der Verord«
nung find dir Stadt « und Landkreis «.

II . Zuständige Behörde im Sinne de« 8 4
und untere Verwaltung «behörde im Sinne de» 8 &
find in Landkreisen der Landrat , in Stadtkreisen
der Gemrindeoorstand.

III . Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne
de« 8 3 und Beschwerdeinstanz im Sinne de« 8 6
ist der Regierungspräsident , für die zu seinem
Amt «be,irke gehörenden Kommunalverbände der
Vorsitzende der Staatlichen Verteilungsstelle für
Groß -Berlin.

Der Preuß . Staat »kommtffar für Volksernährung.
Der Minister

für Landwirtschaft , Domänen und Forsten.

Verordnung
zur Abänderung der Verordnung über Pferdefleisch

und Ersatzwurst . Vom 4 . Juni 1930.

Aus Grund der Verordnung über Kriegsmaß'
nahmen zur Sicherung der Volk «ernäbrung vom
— 33 . Mai . 1916 ( R .' G .-Bl . S . 401 ) — 18.
Aug . 1917 (R .-G .-Bl . S 833 ) — wird verordnet:

Artikel I.
Die Verordnung über Pferdefleisch und Ersatz-

wurst vom 33 . Mai . 1919 (R .-G .-Bl . S . 467)
wird wie folgt geändert:

1 . 8 3 erhält folgende Fassung:
„Al » Richtpreise für de» Verkauf von Schlacht-

pferden wird für je 50 Kilogramm Lebendgewicht
ein Preis von 300 Mark festgesetzt, Der Preis
gilt ab Stall de« Verkäufer «.

Die Landeszentralbehördeu oder dir von ihnen
bestimmten Behörden können mit Zustimmung de«
Reich,minister « für Ernährung und Landwirtschaft
Abweichungen von diesem Preise für ihren Bezirk
oder Teile ihre » Bezirk » vorschreiben und die
Schiachtpferde in Klaffen mit gesonderten Richt¬
preisen einordnen . Maßgebend ist der Richtprei«
de« Bezirke », in dem sich die Pferde zur Zeit de»
Vertragrrabschlusse » b>finden . "

3 . Dem 8 5 wird folgende Vorschrift al » Abs.
3 angefügt;

„Dir Vermischung von Pferdefleisch mit
einer der im Abs . 1 . genannten Firischarten zur
Herstellung von Frischwurst ist verboten ."

Artikel II.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft.
Berlin , den 4 . Juni 1930.

Der Reichsminister
für Ernährung und Landwirtschaft.

Wiesbaden , den 14 . Juli 1930.

Da Schwierigkeiten für den unbesetzten Teil
de» Regierungsbezirk », seine bakteriologischen Unter,
suchungen wieder im Medizinaluntersuchung »ami
in Koblenz aussühren zu lassen , nicht mehr bestehen,
sind — soweil die« nicht birher schon geschieht —
wieder alle Untersuchungen in Coblenz vornehmen
»u lassen.

Der Regierungsprastdent.

Caffel . den 37 . Mai 1930.

Nachdem seiten » de» Oberverstcherungsamte»
zu Caffel der Ort «lohn für den dortigen Krei»
vom 1 . Juli d. I » anderweit festgesetzt ist . ändert
sich gemäß 8 1246 , R .V .O . auch die Höhe der
,u entrichtenden Jnvalioenverficherungtbeiträge . E»
find vom genannten Zeitpunkt ad folgende Bei¬
tragsmarken zu verwenden:

1. Für männlich - Versicherte von 16 — 31 Jahren
(Ort,lohn 5 .80 Mk .) Wochendeiträge der Lohnkl . V.

3 Für weibliche Versicherte von 16 — 31 Jahren
(Ortslohn 4 .40 Mk .) Wochendeiträge der Lohn « . V.

3 Für männliche Versicherte über 31 Jahren
(Ortslohn 7 .30 Mk ) Wochendeiträge der Lohnki . V.

4 Für weibliche Versicherte über 31 Jahren
(Ortslohn 4 .80 Mk .) Wochenbeiträge der Lohnkl . V.

5 . Für Lehrlinge (Orttlohn 3 .80 Mk .) Wochen-
beiträge der Lohnklaffe IV.

6 . Für Lehrmädchen (Ortslohn 3 .30 Mk .) Wochen,
beiträge der Lohnklaffe IV.

Die vorstehenden Sätze gelten für alle Nicht«
mitolüder einer Krankenkasse sowie für solche Kranken-
kaffenmitglieder , die zu den „ unständig Beschäftig¬
ten " zu den Hausgewerbetreibenden der Tabakiabri-
kation und der Textilindustrie oder zu den sonstwie
hau «gewerblich Beschäftigten gehören.

Die Höhe der Wochendeiträge beträgt vom 1.
1920 ab

- - - 0,90 Mark,
= 1, - „

_ --- i .io „
IV - 1,30 „

; ; v = i,4o „
Der Vorstand

der Lande «vrrficherung «anstalt Hessen-Nassau.

in Lohnklaffe I
.. II

III

Wt «»t1ii-tt Teil.
A«s Start, KreiS»ud U«geb«»g.

* Ufingen» 26. Juli. Programmäßig, wie
c» von Turnern auch nicht ander » erwartet werden
konnte , traf die Wanderabteilung de» Id stein er
Turnverein»  in zwei Gruppen am Samstag
Nachmittag hier ein , um da « erste Halt auf einer
größeren Taunu »wanderung bei ihren hiesigen
Turnbrüdern zu machen . Starke Regenschauer
konnten die wackere Turnerschar nicht abhalten,
ihre Turnsahrt über Ufingen -Saalburg -Frldberg
auszuführen . Frisch und munter hier angekommen,
bezogen ste — etwa 65 Personen — dir gast¬
freien Quartiere der hiesigen Bürgerschaft und ver-
sammelten stch auf Einladung der Turngemeindr
Ustnge » am Abend im Saalbau „ Adler " , um .hier
mit den Ufingern einige schöne Stunden zu ver¬
leben . Die hiesigen Turner , in liebenswürdiger
Weise unterstützt durch den Mängergesangverein
„Eintracht " , ließen e« stch angelegen sein , ihren
Gästen den Abend recht abwechslungsreich und
unterhaltend zu gestalten . Ansprachen und Toaste,
prächtige Männerchöre und Tischlieder , Turn¬
vorführungen und Mufikoorträge . sie trugen ihr
möglichste « bei , rechte» Turnerleben zu wecken.
Immer wieder kam in den Ansprachen und Liedern,
ganz besonder » in den von Herrn Fr . Bletor«
Idstein zu dem Abend verfaßten stimmungsvollen
Versen die Liebe zur Heimat , im besonderen die
engen Beziehungen zwischen den beiden alten
naffauischen Restdenze » Idstein und Usingen »um
Au «dr »ck. Leider zu früh schlug sür die noch
rüstige Turnerschar die Trennung »stunde , um am
nächsten Morgen den Weitermarsch aufnrhmen zu
können . Mit dem Wunsche sür «inen weiteren
schönen Verlauf der Turnfahrt und ein baldige»
Wiedersehen , verabschiedete man sich in dem Bewußt¬
sein , wieder einmal einen Abend mit lieben Menschen
verlebt zu haben , der allen unvergeßlich bleiben
wird . — Am Sonntag Morgen strahlte bei klarer
und frischer Lust Heller Sonnenschein , al » die
Jdsteiner Turner stch »um Abmarsch sammelte » .
Bei frohem Spiel und Gesang ging e« durch
Ustngrn der Saalburg entgegen . Ein letzte»
Grüßen , und die Wanderlieder verhalten nach und nach.

Die dichterischen Grüße an die Stadt Ufingen
de» Herrn Viktor und seiner Jdsteiner Turner
laffen wir nachstehend folgen (Mel . . Strömt herbei ") :

Laßt uu » heut in froher Stund«
Denken dieses Städtchens hier.
Unser Gruß in froher Runde
Sünde laut e« für und für:
.Ufingen e» blühe , glänze
Hier in Nassau » teurem Land,
Und die Lieb zur Heimat kränze
Um un » all ihr starkes Baud . "
Deutsche Wälder Dich umgeben,
TauuuShöhen stolzer Kranz.
Alte Sagen dich umschweben,
Längst vergangner Tage Glan,.
Neue » reiht sich hier zum Alten,
Zukunft und Vergangenheit.
Wie ein wechselvolles Walten
Alte und die neue Zeit.

Fürstenschloß mit starken Mauern,
Stummer Zeuge alter Zeit;
Durftet auch nicht überdauern
Stolzer Fürsten Herrlichkeit.
Kannst nicht mehr den Kämpfen lauscht » ,
Ritterimann längst von dir schied.
Nur i « Park die Eichen rauschen
Alter Zeiten stolze » Lied.
Wo du standst mit deinen Zinnen
Regt 's sich wrcker weit und breit;
Schied der Ritter auch von hinnen,
Grüßt dich heut die neue Zeit.
Für den Ritter kam der Bürger,
Bürgerfleiß und Bürgerkraft,
Und der hat in hartem Kampfe
Eine neue Welt geschafft.

Heut in dieser frohen Stunde
.Ufingen " sei dir gedacht.
Und die » Lied e» geb dir Kunde
Schallend durch die Sommernacht r
»Usingen , du blühe , glänze
Hier in Nassaus teurem Land
Und die Lieb zur Heimat kränz«
Um un » all ihr starkes Band ".

* Ufingen, 26. Juli. Die Herresbezüge-,
Heerrsrenten - und Hinterbliebenenbezüge , für den
Monat August «erden am Donner »tag , den 39.
Juli , vormittag « am hiesigen Postschalter au «gr-
zahlt . Die Empfänger von Hinterbliebenenbezügen
solcher Militärpersonen , die am letzien großen Kriege
teilgenommen haben , erhalten dabei zum ersten
Male den ihnen mitgeteilten , um 20 °/ , erhöhten
Monat «betrag . Die » muß bei Ausstellung der
Monaliquittung berichtet werden.

I



* Ufingen , 26 . Juli . Falsches Mark-
Scheine . In letzter Zeit stnv von der hiesigen
Postannahme mehrfach 50 Markscheine der Ausgabe
vom 30 November 1918 als Falschstück « erkannt
und avgehalten worden . Die Hauptmerkmal --,
woran die Falschstücke zu erkennen sind , find folgende:
Vorderseite : Der Druck ist blaffer und nicht so
scharf ausgeprägt ; desgleichen die Strafandrohung.
Die Schraffierung ist verschwommen . Rückseite:
Die Schraffierung in der Zahl 50 und in dem
Kranz erscheint dunkler ; die Ausführung ist plumper.
Die da » weiße Mittelfeld umgebenden Schrak«
fierungen sind blaffer und oft durchbrochen ; die
Xr . erscheint mit Tuschfarbe hergestellt zu sein.

* Neue Amtsbezeichnung.  Den haupt¬
amtlichen Kreisschulinfpektoren ist die Amtsbezeichnung
Kreisfchulrat beigelegt worden.

* Da » Feldbergfestverboten.  DieJn-
trralliierte Rheinlandkommisston hat au » Gründen
der militärischen Sicherheit da « für den 22 . August
festgesetzte Lurnerfest auf dem Feldberg verboten.
Die Veranstaltung wird nunmehr wahrscheinlich in
Bad Homburg stattstnden.

— » ad Homburg. 25. Juli. Die Aktien-
gesellschaft Bad Homburg beschloß am Samstag
in ihrer Generalversammlung die Bildung einer
Revisionskommission und genehmigte unter Protest
der Minorität die Gewinn - und Lerlüstrechnung
und die Entlastung de« Vorstand » und Aussicht»
rat «. Die Arbeiten zur endgültigen Feststellung
eine» Vertrag « zur Urbergabe de» Badebelrieb » an
eine neu « Aktiengesellschaft soll binnen vier Wochen
abgeschloffen sein ; bi« dahin werden die Treuhändler
den Kurbetrieb weiter führen.

— Krievderg , 23 . Juli . Heute vormittag
9 Uhr wurden an der Bahn von der hiesigen
Polizei die angeblichen Gebrüder Klotzbach au»
Mainz -Kastel angehalten « in deren Besitz sich zwei
Schreibmaschinen , Marken Unterwood und Mignon,
vorfanden , festgenommen und in Polizeigewahrsam
gebracht . Die vorläufig Festgenommenen trugen
außerdem Stemmeisen und Dietriche bei sich. E»
ist mit Sicherheit anzunchme », daß die beiden
Schreibmaschinen , von denen die Mignon -Maschine
sich in eine« Kasten befindet , au » eine « Diebstahl
herrühren . — Gleichzeitig feftgenommen wurde ver¬
gangene Nacht ein wegen Wäschediebstahl gesuchter
Schloffer namen » Joses Klar . Ein Teil der ge¬
stohlenen Wäsche wurde noch in deffen Besitz vor¬
gesunden.

— Wiesbaden , 25. Juli. (Priv.-Tel. der
Frkft . Ztg .) Am Samrtag mittag wurde Dr.
Dorten auf einem Spaziergang von mehreren
Männern mit vorgehaltenem Revolver gestellt und
gezwungen , in einen bereit stehenden Kraftwagen
zu steigen , der sofort mir größter Geschwindigkeit
da » besetzte Gebiet verließ . Die französischen Be»
satzungrdehörden erklären , Dorten sei auf Verfügung
dr« Reich »gericht « von deutschen Kriminalbeamten
verhaftet worden-

Äermtschre Rachrichte».
— Düsseldorf,  24 . Juli . JnAu »führung

de» Abkommen « von Spa ist von dem rheinisch-
westfälischen Kohlensyndikat bestimmt worden , daß
die Entente in erster Linie bei Lieferung der Kohlen
zu berücksichtigen ist. E » folgen dann Süddrutsch-
land , da» Hamburger Gebiet , Eisenbahnen und
Schrffahrt , Ga »- und Elektrizitätswerke , Hausbrand
und besetzte» Gebiet.

— London,  24 . Juli . Ein Radiotelegramm
au « Mo »kau meldet , daß die Sowjetregierung da«
polnische Waffrnstillstand » angebot  an¬
genommen und ihren Truppen den Befehl erteilt
habe , sich hinter die von ihnen gegenwärtig besetzte
Linie zurückzuziehen » u « die Zusammenkunft der
mit den W «ffenstillftand »verhandlungen betrauten
Generalstab »osfiziere zu erleichtern.

— B r r l i n , 24 . Juli . Nach der „ Bosfischrn
Zeitung " hat der internationale Chirurgrnkongceß
die Ausschließung aller deutschen und österreichischen
Ehirurgen au « der internationalen chirurgischen
Gesellschaft wegen ihrer angeblich inhumanen Hand-
lungtweise während de» Kriege « gutgeheißen . Prof.
Sauerbruch (München ) stellt dazu fest, daß die
deutschen Ehirurgen im Weltkriege ihr Beste » für
Freund und Feind getan hätten ; dieser Ausschluß
sei eine Fortsetzung der Hetze gegen Deutschland
und eine Infamie.

- - Offenbach,  23 . Juli . Die hiesige Leder»
Industrie liegt , da neue Aufträge nicht eingehen
und frühere zurückgezvgen werden , fast völlig
darnieder.

— Minden,  22 . Juli . In der Ortschaft
Oerlinghausen wurden bei einem Gewitter 65
Schafe eines Schäfer « aus Wertheim vom Blitz gelötet.

— Tegernsee , 25 . Juli . Der Schriftsteller
Dr . Ludwig Gangb ofer  ist gestern im Alter von
65 Jahren in Tegernsee an einem Herzschlag g e-
st o r b e n.

— Berlin,  24 . Juli . Blättermeldungen
zufolge soll die Fleischkart ! al » Kontrollmittel de»
Fleischverbrauch » ab 1 . September s . I «. im ganz , n
Reiche aufgehoben werden . Die für die K -mmunal»
verbände sehr kostspielige Einrichtung der Fleisch-
karte hielt man weiterhin für überflüssig , da sie
durch die Kundenliste in Verbindung mit dem Ber-
sorgungsauswei » hinreichend ersetzt werde.

— Pari » , 23 . Juli . Der bekannte ameri¬
kanische Milliardär William Banderbilt ist gestern
in seiner Pariser Wohnung gestorben.

— Ein umständlicherWeg.  Eine Million
Faß Heringe hat die deutsche Regierung von der
norwegischen gekauft . E « wird viele Leute inte¬
ressieren . etwa » über den Weg de» Kettenhandel«
zu erfahren , auf dem die deutschen Hausfrauen in
den Besitz de« norwegischen Hering « gelangen , die
dadurch , wenn auch nicht in der Güte , so aber im
Preise gewinnen werden . Diese norwegischen
Reichsheringe kauft 1. die norwegische Regierung
von den dortigen Fischern , 2 . die deutsche Regie¬
rung kaust von der norwegischen und verkauft 3.
an die ReichSsischvrrsorgung ; diese 4 . an ihren
Kommissionär , die Salzhering »nnfuhr >G . m . b. H ;
diese 5 . an die Heringtimporteure ; diese 6 . an den
Großhandel ; dieser 7 . an den Kleinhandel ; dieser 8.
an den Verbraucher . Und dann wundert sich die
Hausfrau , wenn sie im Laden , also im freien
Handel , für einen Hering 1,70 Mk . und mehr
zahlen muß . Hierzu wird von einem Kaufmann
mitgeteilt , daß er da » Faß Heringe direkt au«
Holland um 200 Mk . billiger kaufen könne, al»
er bei der Fischversorgungrstelle zu zahlen habe.
Die hohen Gewinne stecke die Gesellschaft , die für
sich da » Verkaufsmonopol in Anspruch nehme , auf
Kosten de» Volke » in die Tasche . — Die Frage
ist wohl am Platze : Wie lange soll diese Schma¬
rotzerwirtschaft auf Kosten de» darbenden Volke»
noch dauern? __

Für das Ufiuger Heimatmuseum
wurde weiter in dankenswerter Weise gestiftet:
1 . Abguß de» Ufinger Stadtsiegels 1690 , und

eine Abhandlung über Karl v. Stockheim , Raff.
Oberamtmann auf der Burg Usingen , ^ 1551.
(Herr Lehrer E . G . Steinmetz , Homburg v. d. H)

2 . Denkmünze „ für treue Dienste im Kriege , L,
gestiftet am 14 . Juni 1840 " . (Herr Schneider-
meister Rüster .)

3 . Plakat für Einladung zur Festlichkeit beim
Aufstellen de» „ Tannenbaum »" nach Errichtung
de» Holzbau » vom Saalbau „ Adler " . (Frau
Gastwirt Solz .)

4 . Stammbaum der Familie Schellenbcrg . (Herr
Dr . Schellenberg , Wiesbaden .)

5 . Photographieen von „ Usingen in Kurland " und
verschiedene Höhenaufnahmen . (Herr Flieger¬
leutnant Lehrer Henrici , Westerfeld .)

6 . Eine reiche Sammlung von Plakaten , Formu-
laren usw . au » den Kriegrjahrcn , Proben vom
Ustnger Rotgeld , sämtliche Nummern der „ Frank-
surter Nachrichten " vom Tage der Mobilmachung
an bi» zur Unterzeichnung de» Frieden «, aller¬
hand Arten von Waffen , Munition , Gasmas¬
ken usw . (hauptsächlich von den Herren de»
städtischen Personal «.)

7 . Ein eiserne » Grabkrenz , Handarbeit , bei Auf-
räumung auf dem Totenhofe auf Anregnng
von Herrn Architekt Schweighöfer überwiesen.

9 . Mitteilungen au » meiner russischen Gefangen¬
schaft und Flucht nach Deutschland . (Herr
Postschaffner Heinrich Brühl , Frankfurt a . M .)
Weitere derartige Aufzeichnungen für die Mappe

„Kritgserinnerungen " sowie Photographieen von
Ufinger Kriegsteilnehmern ^ für ein Album , ferner
Pceiroerzeichniffe , Rechnungen , Brüse , Postkarten
und sonstige intereffante Daten au » der Krieg »zeit
bittet man freundlichst Herrn Polizeiwachtmeister
Bäppler zu übergeben.

50 Mark Belohnung
ja &le ich Demjenigen , der mir die Person so nam¬
haft macht , daß ich dieselbe gerichtlich belangen
kann , die da » Gerücht verbreitete , daß in meinem
Gehöfte die Maul - und Klauenseuche au »gebrvch n sei.

«Sernmer, Gasthaus„Tenne".

Lekamtmuhmg der Mt Mg,».
Bekanntmachung

betreffend die Errichtung der 8uxu »steuer für da«
1. Halbjahr 1920.

Auf Grund der Ausführungs -Bestimmungen
zum Umsatzsteuergefetz werde « die zur Entrichtung
der Luxussteuer und erhöhten Umsatzsteuer ver¬
pflichteten Personen , die eine selbständige gewerb¬
lich - oder berufliche TSrigkeit au »üben , die Gesell¬
schaft » und sonstigen Personenvereinigungen im
hiesigen Steuerbezirk aufgefordert , die vorgeschrie«
denen Erklärungen über den Gesamtbetrag der
steuerpflichtige « Entgelte im ersten Halbjahr 1920
bi« spätesten » 15 . August 1920 dem Unterzeichneten 1
Umsatzsteueramt schriftlich einzureichen oder die
erforderlichen Angaben an Amtsstelle mündlich zu
machen . Der Termin darf nicht überschritten werden.

Die Absicht der Gewinnerzielung ist nicht Vor-
au »setzung für da » Borliegen eine « Gewerbebetriebes
im Sinne de» Umsatzsteuergesetze ». Auch Angehörige
freier Berufe z. B - Künstler find steuerpflichtig.

Die Steuer wird auch erhoben , wenn und so¬
weit die steuerpflichtigen Personen » sw . Gegenstände
au « dem eigenen Betriebe zum Selbstgebrauch oder
Verbrauch entnehmen . Al » Entgelt gilt dann der
Betrag der am Oxte und zur Zeit der Entnahme
von Wiederverkäufern oder , in den Fällen der 88
21 , 23 Abs . 1 Rr . 1, von Personen , die die
Gegenstände nicht zur gewerblichen Weiterveräuße¬
rung erwerben , gezahlt zu werden pflegt.

. Verpflichtet zur Abgabe der Erklärung sind:

1) diejenigen Gewerbetreibenden , dir Lieferungen
der im 8 21 de» Gesetze « bezeichueten Luxusgegen¬
stände im Kleinhandel ausführen und zwar auch
dann , wenn ihnen die Steuerrntrichtung gemäß
8 33 Abs . 2 Satz 3 de« Gesetze » für eine » kürzeren
oder längeren Zeitraum gestattet ist, sowie auch
die Gewerbetreibenden , die Gegenstände der in 8
23 unter Rr . 5 de» Gesetze » genannten Art in
da » Ausland verbringen,

2) diejenigen Gewerbetreibende « , di« Luxus-
gegenstände der im 8 iS de» Gesetze » bezeichneten
Art Herstellen und veräußern und zwar auch dann
wenn ihnen die Steuerrntrichtung gemäß 8 28
Abs . 2 letzter Satz de» Gesetze» auf Grund dr«
Jahrer -Umsatze » gestattet ist,

3) diejenigen Steuerpflichtigen dir eingerichtete
Schlaf , und Wohnräume in Gasthöfen , Pensionen
oder Prioathäusern nachhaltig zu vorübergehendem
Aufenthalt angeben ( Gasthofbesitzer . Wohnungs¬
vermieter ),

4 ) diejenigen Steuerpflichtigen , dir die Aufbe.
Währung von Gold , Wertpapieren , Wertsachen oder
Pelzwerk - und Bekleidungsstücken au » oder unter
Verwendung von Pelzwerk gewerbsmäßig betreiben.
Ausgenommen sind Banken , Sparkassen und Kredit,
genoffenschafien , da sich für diese Betriebe der
Steuerabschnitt auf ein volle « Kalenderjahr erstreckt,

5 ) diejenigen Steuerpflichtigen , die Pferde,
Esel oder andere Reittiere gewerbsmäßig zum
Reiten ausleihen.

Die Einreichung der Erklärung kann , durch er-
forderlichen Fall « zu wiederholende , Ordnungsstrafen
bis zu je 500 Mark erzwungen werden . Um¬
wandlung in Haft ist zulässig . Wer « eint , zur
Erfüllung der Aufforderung nicht verpflichtet zu
sein , hat die« dem Umsatzsteueramt rechtzeitig unter
Darlegung der Gründe mitzuteilen.

Da » Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen , der
über .den Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige
Angaben macht und vorsätzlich die Umsatzsteuer
hinterrieht oder einen ihm nicht gebührenden Steuer¬
vorteil erschleicht , mit einer Geldstrafe bi» zum
20 -fachen Betrage der gefährdeten und hinter-
zogenen Steuer oder mit Gefängni ». Der Versuch
ist strafbar.

Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung find
Vordrucke zu verwenden . Bi » zu 2 Stück können
von jedem Steuerpflichtigen bei dem Unterzeichneten
Umsatzsteucramt kostenlos entnommen werden.

Steuerpflichtige find zur Anmeldung der Ent¬
gelte verpflichtet auch wenn ihnen Vordrucke zu

° einer Erklärung nicht zugegangen sind.

Bei Nichteinreichung einer Erklärung , dir durch
eine Ordnungsstrafe geahndet werden kann , ist da»
Finanzamt befugt , die Veranlagung auf G : und
schätzung,weiser Ermittlung vorzunehmen.

Ufingen , den 15 . Juli 1920.

Der Magistrat : Weiber.
(Umsatzsteueramt ) .



Für alle Aufmerksamkeiten, die uns so zahl¬
reich zu unserem Silbernen Hochzeitsfeste zugingen,
sprechen wir hiermit unseren innigsten Dank aus.

Philipp Launhardt und Frau.
Usingen, im Juli 1920.

Obstpressen
mit4, 7, 20 mul 100 Liter Korbinhalt sofort

ab Lager lieferbar.
Keltern

mit 200 und 500 Liter Korbinbalt kurzfristig
lieferbar.

Beste Ausführung Bewährte Systeme . Billigste Preise.

Usiiier Metall-Industrie Pittroii&Haag
Fernspr. 34. Usillgeil . Fernspr. 34

Aeirnatforschnng
Junge Lehrer. Seminaristen und

Präparanden, die in Ustngen wohnen
und Interesse für Heimatforschung
(heimatliche Geschichte, Volkskunde.
Geologie, Botanik, Zoologieu. f. w)
haben, werden zu einer Besprechung
für Mittwoch , de» 28 . Juli,
abend» 87s Uhr, in da» Gasthaus
Jacobi (Kollegzimmer) ewgeladrn.
Auch andere Interessenten stnd will¬
kommen. Der Einberufer:
*) Dr. Dienstbach.

Prima

Fruchtsäcke
1) empfiehlt

Garl Schrimpf.

2 schis.MeMriMil
(neu) Stück 80 Mk. zu verkaufen.
Ustnger Metall -Industrie

Pittroff Sc  Haag.
Fernspr. 34.

,Schreiner-
Zwangs -Innung.
Die auf Mittwoch, den 28 J »li,

in Aliweilnau anberaumle tkom»
misfiousfitzung findet erst am
Sonntag,  de « 8 . August.
dorifeldst statt.
*) Der Borstand.
YYVt rechlzeittg mit Düngemittel
vv ' für Herbst beliefert sein will,
bestelle seinen Bedarf sofort.
Kalkstiokstoff

kann jetzt schon bergen werden.
Siegm . Lilieusteiu.

Prima

For Hand-Kenenl
ohne Bezugschein, frei jeder Bahnstation,
Zentner Rk 38 . —.

Fritz Schuster,
5) Agenturen, •
Laubuseschbach (Oberlahnkrei«)

Offene Beine
alte böSartige Geschwüre
Flechte« , Krätze. Gebe Auskunft
über Heilung ganz umsonst, nur Rück-
«arke erwünscht. (3

August Streichert,
Wintzingerode (Eichsseld).

Heu««i>Hafer
-G zu kaufen gesucht. G-
Preisangabe an 2)

„Königsteiner Hof",
K- nigstein i. %.

Eine kleine Hn| abl
Baferreffe

zu verkaufen. 2)
Karl Maurer , Anspach.

Voranzeige
zum

Gartenfest in Usingen
im Gasthaus „ Schöne Aussicht “ .

Konzert und Ballmusik
ausgeführt von der Frankfnrt -Offenbacher Palast-
Theaterkapelle unter Leitung des Herrn Nicolai.

Abends : Feuerwerk,
Fackelpolonaise und bengal . Beleuchtung.

Versteigenmgs Anzeige
Mittwoch,  de « 28 . Juli ISSN, vormittag» 10 Uhr, ver¬

steigere ich im gtfl Aufträge de« Herrn Karl Häcker ,u Dornholzhaufeni. T.,
Hauptstraße 41, nachfolgende Gegenstände gegen gleich bare Zahlung:

1 guter Lauf- und Zugpferd (brauner Wallach) prima auf
Beinen, 1 frischmelkende gute Milchkuh(Fcie?, Schwarzscheck).
1 Friesenrind(3 Monate alt), 1 kompletten Bauernwagen(ein¬
spännig. fast neu), Einspänner Chaisengeschirr(gelbe« Lebe) und
Ackergeschirre, waffndichte und wollene Decken, 1 Pflug. Egge,
1 Schrotmühle für Handbetrieb, 1 Zentrifuge (Größe 2),
1 Jauchesaß, Kraut- und E'nmachfäffer, Aepfelweinkiüge, Gläser,
sowie diverse Hau«- und Küchengeräte und viele« Ungenannte.

Besichtigung eine Stunde vorher.
Karl Knapp,

Auktionator und Taxator, Thomarstraße1. Fernruf 1087.
Ich bemerke, daß sämtlich« Gegenstände nur kurze Zeit im Gebrauch

find und sich in sehr gutem Zustande befinden.

ooooooooooooooooooooooooo

Trotz Preiserhöhung!
Deutsche Kern-

und Feinseife
solange Vorrat reicht noch billig.
1) Carl Hellen.

Tüchtiger , zuverlässiger
Hetzer

oooooooo
QOo
8
Oo

gesucht. i)Emil Keller,
«od am « erg.

Stopflriibrnfiuimt
eigener Zucht, gibt ob 2)

Schlappmühle.

„Abfüllschläuche“
für Wein, Bier und Apfelwein

in bester
Qualität zn billigsten Preisen.

Carl Ott,»Bad Homburgv. d. H.,
loulsiistraue 68— Feriapraclur Nr. 4.

ff . gebr. Kaffee
Tee , Kakao

empfiehlt (l ) Carl Heller.

CcmeiMrt,
SctacM- uBd Bmenrime,
SMei- onil Hilsioktasien

aus Basaltsplitti. Rbeinsanü heruestellt
liefern zn günstigen Preisen

C. & G. Panse , Wetzlar.
Telephon 48.

4) Fabrikations- und Lagerplatz, Hermannsteinerstrasse 29.

8
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Merkleiß
ein vorzügliches

Vieh- n. Schweinefutter

Siegm. Lilienstein.
2 Bund O Else« 8 mm (2b
1 Bund Bandeisen 32x2 mm
I Bund Band eise« 14x2 mm
100 Ko. 400 Mt . zuv.rkaufen
Off. unt. A. B. an Krcisbl-Verlag.

20 fuhren
abzugeben. „

PfasfenwieSbach. Bauplatz

i (SfÄT“
Lehrer Dienstbach , Brombach.

1 gutes Mutterkalb,
1Einlegschwein,
1 wachsamer Spitzhund
zu verkaufen. 1)

Aug. Friedrich, Finsternthal.

Ein 14 Monate altes erstklaffige»
i # Zuchtrind (ä-

zu verkaufen. 2b)
Ioh . Wilh . Vetter , Hundstadt.

5 starke Ferkel
zu verkaufen. *)
Wilhelm Belte . GrävenwieSbach.

6 gute Ferkels
zu verkaufen *&)

Wilhelm Lauth , Hundstadt.

Sehr schönes
Ziegenmutierlamm

(bocnlo») zu verkaufen. *)
Feldhüter Belker , Ansvach.

11 Italiener stücken
abzugrbm. Näh. Kreisblalt Verlag.

8 5tück Eggen
(4 ballig) Eichenholzgebälke, 32 Zinken.

Preis per S >ück 100 Mk.
Ufinger Metall -Industrie

Pittroff Sc  Haag.
Feruspr. 34
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